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Nr. 349 Zusatz.schilder zu Verkehrszeidien ein-
sdiließlich ihrer Abmessungen (VkBl
S. 551 ff)
hier: Berichtigung

Bonn, den 8. September 1972
StV 4/36.42.39

Iii meiner Verkehrsblattverlautbarung vom 26. Juli
1972 — StV 4/36.42.39 — (VkBl S. 551 ff) ist ein Druck
fehler unterlaufen, der hiermit berichtigt wird.

Die Überschrift zu Zusatzschild 723 mit dem Sinnbild

eines Lkw und dem Wort „frei" (Seite 557 der Ver
kehrsblattverlautbarung) muß lauten:

„Zusatzschild 723 Lastkraftwagen (Symbol) frei".

Die Überschrift zu Zusatzschild 723 mit dem Sinnbild

eines Lkw mit Anhänger und dem Wort „frei" muß lau
ten:

„Zusatzsdiild 723 Lastkraftwagen mit Anhänger
(Symbol) frei".

Ich bitte um handschriftliche Berichtigung meiner
Verlautbarung vom 26. Juli 1972 — StV 4/36.42.39 —.

Der Bundesminister für Verkehr

Im Auftrag
(VkBl 1972 S. 689) Dr. L ü t k e s

Nr. 350 Gesetz über das Fahrlehrerwesen vom

25. 8. 1969

Bonn, den 7. September 1972
StV 10/36.11.01-22

Nachstehend gebe ich eine Ergänzung des Verzeich
nisses der Fahrlehrerausbild\mgsstätten (Verkehrsblatt
1972 S. 35) bekannt:

19. Fahrlehrerausbildungsstätte Fritz Scheubner,
Ludwigshafen am Rhein, Stifterstraße 38.
20. Fahrlehrerfachschule Düsseldorf, Ausbildungs
stätte 61 Darmstadt, Alexanderstraße 22.

Der Bundesminister für Verkehr

Im Auftrag

(VkBl 1972 S. 689) Dr. L ü t k e s

Nr. 351 Verordnung über die versuchsweise Be
schränkung der zulässigen Höchstge
schwindigkeit von Kraftfahrzeugen außer
halb geschlossener Ortschaften vom
16. März 1972

Bonn, den 14. September 1972
StV 4/36.43.00

Ich weise darauf hin, daß am 1. Oktober 1972 die „Ver
ordnung Über die versuchsweise Beschränkung der zu
lässigen Höchstgeschwindigkeit von Kraftfahrzeugen
außerhalb geschlossener Ortschaften" vom 16. März 1972
(Bundesgesetzbl. I S. 461) in Kraft tritt.
Die Verordnung mit Begründung wurde im Verkehrs

blatt 1972 S. 158 abgedruckt.

Der Bundesminister für Verkehr

(VkBl 1972 S. 689)

Binnenschiffahrt

Im Auftrag

Wagner

Nr. 352 Verordnung Nr. 14/72 über die Festsetzung
von Entgelten für Verkehrsleistungen der
Binnenschiffahrt vom 17. August 1972
(FANr. 7/72 Fraditenaussdiuß für den Rhein)
(FB Nr. 13/72 Fraditenaussdiuß Dortmund)
(FC Nr. 4/72 Fraditenaussdiuß Bremen)
(FD Nr. 8/72 Fraditenaussdiuß Hamburg)

Bonn, den 12. September 1972
B 2/28.25.40-11

Nachstehend wird die Verordnung Nr. 14/72 vom
17. August 1972 nadirichtlich bekanntgegeben. Die Verord

nung ist im Bundesanzeiger Nr. 162 vom 30. August 1972
verkündet worden.

Der Bundesminister für Verkehr

Im Auftrag
Arnold

Verordnung Nr. 14/72
über die Festsetzung von Entgelten

für Verkehrsleistungen der Binnenschiffahrt

Vom 17. August 1972

Auf Grund des § 29 Abs. 1 des Gesetzes über den
gewerblichen Binnenschiffsverkehr in der Fassung der
Bekanntmachung vom 8. Januar 1969 (Bundesgesetzbl. I
S. 65) wird verordnet:

§  1

(1) Nach Genehmigung gemäß § 28 des Gesetzes über
den gewerblichen Binnenschiffsyerkehr werden rechts
verbindlich festgesetzt:

1. die vom Frachtenausschuß für den Rhein —■ FA Nr.
7/72 — beschlossenen Frachten für

1. Ton
von Mainflingen und Vallendar nach Speyer,

2. Rohgips
von Obrigheim nach Heidelberg und Weisenau,

3. Zementklinker
von Karlstadt nach Lauffen/Neckar,

4. Bleche in Coils
von Nürnberg nach Andernach und Irlich,

5. Salz
von Heilbronn und Bad Friedrichshall-Kochendorf
nach Rheinhäfen und Höchst
— Änderung zu FTB Reg. Nr. A 633/29 —

6. Salz

von Heilbronn und Bad Friedrichshall-Kochendorf
nach Grenzach,

7. Getreide im Flettverkehr
innerhalb bestimmter Hafengebiete unter Benutzung
der Bundeswasserstraßen oder zwischen gegenüber
liegenden rechts- und linksrheinischen Häfen,

8. Sojabohnen im Flettverkehr
zwischen den Mannheimer und Ludwigshafener Hä
fen,

9. Futtermittel und Rohstoffe zur Herstellung von
Futtermitteln im Flettverkehr innerhalb bestimmter
Hafengebiete unter Benutzung der Bundes Wasser
straßen oder zwischen gegenüberliegenden rechts-
und linksrheinischen Häfen,

10. Futtermittel und Rohstoffe zur
Herstellung von Futtermitteln — ausgenommen
Futtergetreide — von Rhein- und Mainhäfen nach
Rhein-, Main-, Neckar- und Kanalhäfen;

II. die vom Frachtenausschuß Dortmund — FB Nr.
13/72 — beschlossenen Frachten für

1. Kohle

von Hafen Minister Achenbach nach Wanne West,

2. Kaliumdilorid
von Sachsenhagen nach Lülsdorf,

3. Zementklinker
von Misburg nach Stuttgart und Plochingen,

4. Zementklinker
von Hamm, üentrop und Münster nach Plochingen,

5. Futtermittel und Rohstoffe zur
Herstellung von Futtermitteln von Rheinhäfen ab
Düsseldorf-Reisholz und unterhalb nach Kanal-, We
ser- und Emshäfen
— Ergänzung zu FTB Reg. Nr. A 740/6 —;

III. die vom Frachtenausschuß Bremen — FC Nr. 4/72
— beschlossenen Frachten für

1. Sand und Kies

von Häfen an der Oberweser nach Bremen und ün-
terweserhäfen,
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2. Sand und Kies

von Häfen an der Oberweser nach Häfen am Kü

stenkanal, am Dortmund-Ems-Kanal und an der Ems;

IV. die vom Frachtenausschuß Hamburg — FD Nr. 8/72
— beschlossenen Frachten für

Kalidüngesalz
von Nettelberg (Ilmenau) nach Hamburg

(2) Der Wortlaut der Beschlüsse wird im FTB —
Frachten- und Tarifanzeiger der Binnenschiffahrt — Nr.
35/36 vom 2. September 1972 veröffentlicht werden*).

§ 2

Es werden aufgehoben:

I. die vom Frachtenausschuß für den Rhein beschlos

senen, durch nachstehende Verordnungen rechtsver
bindlich festgesetzten Frachten für

1. Ton

von Mainflingen und Vallendar nach Speyer
— FTB Reg. Nr. A 513/70—,
Getreide im Flettverkehr innerhalb bestimmter Ha

fengebiete unter Benutzung der Bundeswasserstraßen
oder zwischen gegenüberliegenden rechts- und links
rheinischen Häfen

— FTB Reg. Nr. A 711/12—,
Futtermittel und Rohstoffe zur Herstellung von
Futtermitteln — ausgenommen Futtergetreide — von
Rhein- und Mainhäfen nach Rhein-, Main-, Neckar-
und Kanalhäfen
— FTB Reg. Nr. A 740/4 —,
§ 1 Abs. 1 Nr. 67, 112 und 113 der Verordnung Nr.
4/72 vom 7. März 1972 — FA Nr. 2/72 — (Bundes
anzeiger Nr. 54 vom 17. März 1972),

2. Kies unci Sand

von Rhein-km 391,77 nach Mannheim
— FTB Reg. Nr. A 503/78 —,
Rohgips
von Obrigheim nach Heidelberg und Weisenau
— FTB Reg. Nr. A 513/73 —,

§ 1 Abs. 1 Ziffer I Nr. 5 und 6 der Verordnung Nr.
11/72 vom 3. Juli 1972 — FA Nr. 5/72 — (Bundesan
zeiger Nr. 129 vom 14. Juli 1972);

II. die vom Frachtenausschuß Bremen beschlossenen,
durch § 1 Abs. 1 Ziffer II der Verordnung Nr. 13/71 vom
21. April 1971 — FC Nr. 4/7F— (Bundesanzeiger Nr. 82
vom 4. Mai 1971) rechtsverbindlich festgesetzten Frachten
für

Sand und Kies

von Häfen an der Oberweser nach Bremen/Unter
weserhäfen

— FTB Reg. Nr. C 503/10 —,

Sand und Kies

von Häfen an der OberWeser nach Häfen am Kü

stenkanal, am Dortmund-Ems-Kanal und an der Ems
— FTB Reg. Nr. C 503/12 —;

III. die vom Frachtenausschuß Hamburg beschlossenen,
durch nachstehende Verordnungen rechtsverbindlich
festgesetzten Frachten für

1. Siedesalz in Säcken

von Stadersand nach Leverkusen
— FTB Reg. Nr. D 632/1 —
§ 1 Abs. 1 Ziffer II der Verordnung Nr. 17/70 vom 27.
Mai 1970 — FD Nr. 8/70 — (Bundesanzeiger Nr. 102
vom 9. Juni 1970),

2. Kalidüngesalz
von Nettelberg (Ilmenau) nach Hamburg
— FTB Reg. Nr. D 641/3 —
§ 1 Abs. 1 Ziffer II Nr. 3 der Verordnung Nr. 20/71
vom 7. Juli 1971 — FD Nr. 8/71 — (Bundesanzeiger
Nr. 128 vom 16. Juli 1971),

3. Phosphate und Superphosphate
von Hamburg nach Lübeck
— FTB Reg. Nr. D 651/3 —

§ 1 Abs. 1 Nr. 11 der Verordnung Nr. 30/71 vom 2.
November 1971 — FD Nr. 12/71 — (Bundesanzeiger
Nr. 213 vom 13. November 1971);

IV. Die vom' Frachtenausschuß Berlin beschlossenen,
durch § 1 Abs. 1 Ziffer III Nr. 3, 5 und 6 der Verordnung
Nr. 11/72 vom 3. Juli 1972 — FC Nr. 3/72 — (Bundesan
zeiger Nr. 129 vom 14. Juli 1972) rechtsverbindlich fest
gesetzten Frachten für

Hammerschlag
von Berlin-Tegel nach Beddingen
— Änderung zu FTB Reg.-Nr. G 600/8 —
— FTB Reg. Nr. G zu 600/8

Bandeisen

von Berlin-Tegel nach Kanal-, Rhein-, Mosel-, Main-
und Neckarhäfen

— FTB Reg. Nr. G 619/22 —,

Eisen und Stahlschrott
von Berlin nach Kanal-, Rhein- und Neckarhäfen,
Bremen, Emden, Hamburg und Lübeck
— Ergänzung zu FTB Reg. Nr. G 629/10 —
— FTB Reg. Nr. G zu 629/10 —;

§ 3

Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Überlei
tungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1)
in Verbindung mit § 44 des Gesetzes über den ge
werblichen Binnenschiffsverkehr auch im Land Berlin.

§4

Diese Verordnung tritt am 11. September 1972 in Kraft.
Bonn, den 17. August 1972

Der Bundesminister für Verkehr

In Vertretung
W i 11 r o c k

(VkBl 1972 S. 689)

Nr. 353 Verlustanzeige für Schiffahrtabgabenbe
lege

Münster, den 24. August 1972
- B 1775 B 4 -

Die von der Hebestelle Anderten am 22. 4. 1972 aus
gestellte Abgabenerklärung Nr. 082—00940 und die da
zugehörige Einzelrechnung für MS „Hinrika Brahms" sind
in Verlust geraten.

Wasser- und Schiffahrtsdirektion

Münster

(VkBl 1972 S. 690)

Im Auftrag
C o p r i a n

Nr. 354 Verlustanzeige eines Schiffahrtabgaben
belegs

Stuttgart, den 29. August 1972
Bla- 3249/72

Die Abgabenerklärung zur Fahrt auf der Bundeswas
serstraße Neckar für das Fahrzeug MS „Rival", ausge
stellt am 24. 4. 1972 an der Schleuse Feudenheim, Hebe
liste Nr. 12/1 — 04 198, ist in Verlust geraten.

Wasser- und Schiffahrtsdirektion

Stuttgart

In Vertretung

Brugger
(VkBl 1972 S. 690)

Nr. 355 Landesverordnung über die Festsetzung
von Hafenabgaben in den landeseigenen
Häfen Brunsbüttel

Am 1. Juli 1972 ist die Landesverordnung über die
Festsetzung von Hafenabgaben in den landeseigenen
Häfen Brunsbüttel vom 12. Juni 1972 nach Verkündung
im Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein
Nr. 9 vom 30. Juni 1972 in Kraft getreten.
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Der Wortlaut der Landesverordnung ist außerdem im
FTB — Frachten- und Tarifanzeiger der Binnenschiffahrt —
Nr. 31 vom 29. Juli 1972 veröffentlicht*).

Hamburg, den 7. August 1972
- B 86.635 - 283/72 -

Wasser- und Schiffahrtsdirektion

Hamburg
R e u t e r

Kiel, den 24. August 1972
-83.- V/23 - a -

Wasser- und Sdiiffahrtsdirektion

Kiel

Vogel

(VkBl 1972 Seite 690)

Nr. 356 Landesverordnung über die Festsetzung
von Hafenabgaben in den landeseigenen
Häfen Büsum, Friedrichskoogr Friedridi-
Stadt, Glückstadt, Husum, Schulau und
Tönning

Am 1. Juli 1972 ist die Landesverordnung über die
Festsetzung von Hafenabgaben in den landeseigenen
Häfen Büsum, Friedridiskoog, Friedridistadt, Glückstadt,
Husum, Schulau und Tönning vom 12. Juni 1972 nach
Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für
Schleswig-Holstein Nr. 9 vom 30. Juni 1972 in Kraft ge
treten.

Der Wortlaut der Landes Verordnung ist außerdem im
FTB — Frachten- und Tarifanzeiger der Binnenschiffahrt-
Nr. 31 vom 29. Juli 1972 veröffentlicht*).

Hamburg, den 7. August 1972
- B 86.635 - 283/72 -

Wasser- und Schiffahrtsdirektion
'  Hamburg

Reuter

Kiel, den 24. August 1972
- S 3. - V/23 - a -

Wasser- und Schiffahrtsdirektion

(VkBl 1972 S. 691)

Kiel

Vogel

Nr. 357 Zweite Änderung der Dienstanweisung
für die Überwachung einer einheitlichen
Durchführung und Auswertung der Stabi
litätsuntersuchungen von Fahrzeugen zur
Beförderung von Fahrgästen in der Bin-
nens<hiffahrt

Bonn, den 1. September 1972
-B 5/44.26.10/72 -

Die „Dienstanweisung für die Überwachung einer ein
heitlichen Durchführung und Auswertung der Stabilitäts
untersuchungen von Fahrzeugen zur Beförderung von
Fahrgästen in der Binnenschiffahrt" vom 21. August 1969
(VkBl S. 597), geändert durch Erlaß B 5/44.26.10/4034 B/72
vom 8. März 1972 (VkBl S. 175), wird mit sofortiger Wir
kung wie folgt geändert:

Nummer 1.2, letzter Satz, erhält folgende Fassung:
„Unterlagen von Fahrzeugen im Eigentum und öffent

lichen Dienst des Bundes oder eines zum Bund gehörenden
Landes sind hiervon ausgenommen."

Der Bundesminister für Verkehr

Im Auftrag
Prof. Dr. Arnold

(VkBl 1972 S. 691)

♦) Der FTB — Frachten- und Tarifanzeiger der Binnenschiff
fahrt — kann von dem Binnensdiiffahrts-Verlag GmbH,
vorm. Rhein-Verlag, Duisburg-Ruhrort, Dammstr. 15/17, be
zogen werden. Die Kosten der Einzelnummer richten sich
nach dem Umfang der jeweiligen Ausgabe des FTB, die nur
geschlossen zum Preise von 0,25 DM je Blatt DIN A5 ab
gegeben wird.

Seeverkehr

Nr. 358 Verordnung über die Seelotsreviere und
ihre Grenzen (Allgemeine Lotsordnung)

Hamburg, den 31. August 1972
See 2/48.73.01-1

Nachstehend wird die Verordnung über die Seelotsre
viere und ihre Grenzen (Allgemeine Lotsordnung) vom
11. August 1972 nachrichtlich bekanntgegeben.

Die Verordnung ist im Bundesgesetzbl. Teil I, Nr. 89,
S. 1513 vom 24. August 1972 verkündet worden.

Der Bundesminister für Verkehr

Im Auftrag
Tennstedt

Verordnung
über die Seelotsreviere und ihre Grenzen

(Allgemeine Lotsordnung)
Vom 11. August 1972

Auf Grund der §§6 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Satz 3 und
58 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über das Seelotswesen vom
13. Oktober 1954 (Bundesgesetzbl.il S. 1035), zuletzt ge
ändert durch Artikel 24 des Kostenermächtigungs-Ände-
rungsgesetzes vom 23. Juni 1970 (Bundesgesetzbl. I
S. 805), wird verordnet:

§ 1

Seelotsreviere

Im Geltungsbereich des Gesetzes über das Seelotswesen
werden die Seelotsreviere Ems, Weser I, Weser Il/Jade,
Elbe, Nord-Ostsee-Kanal I, Nord-Ostsee-Kanal II/Kieler
Förde/Trave und Flensburger Förde gebildet.

§2

Grenzen der Seelotsreviere

(1) Das Seelotsrevier Ems umfaßt alle Fahrtstrecken auf
der Ems zwischen Papenburg und der Außenstation des
Lotsenschiffes bei der Ansteuerungstonne „Westerems".

(2) Das Seelotsrevier Weser I umfaßt alle Fahrtstrecken
auf der Weser zwischen Bremen und Bremerhaven
(Geestemündung) sowie die Fahrtstrecken zwischen der
Weser und Elsfleth. Das Seelotsrevier Weser Il/Jade
umfaßt alle Fahrtstrecken auf der Weser zwischen
Bremerhaven (Geestemündung) und der Außenstation des
Lotsenschiffes bei Feuerschiff „Weser" oder der „Schlüs
seltonne" und die Fahrtstrecken zwischen der Außensta

tion und der „Schlüsseltonne" sowie die Fahrtstrecken auf
der Jade zwischen Wilhelmshaven und der Außenstation

des Lotsenschiffes bei Feuerschiff „Weser".

(3) Das Seelotsrevier Elbe umfaßt alle Fahrtstrecken auf
der Elbe zwischen Hamburg und der Außenstation der
Lotsenschiffe bei Feuerschiff „Elbe 1" sowie die Fahrt
strecke von den Schleusen Brunsbüttel zur äußeren Grenze
der Zufahrten zu den Schleusen.

(4) Das Seelotsrevier Nord-Ostsee-Kanal I umfaßt alle
Fahrtstrecken zwischen den Schleusen Brunsbüttel und
Nübbel und auf der Elbe die Fahrtstrecken zu den
Schleusen Brünsbüttel auf einem Gebiet, das im Osten
durch die Ostgrenze der Nord-Ost-Reede von Bruns
büttel und im Westen durch die nach Norden führende
Linie von der Neufeld-Reede-Tonne „Reede 4" und ihre
südlichen Verlängerungen sowie im Süden durch das
Südufer der Elbe begrenzt wird. Das Seelotsrevier Nord-
Ostsee-Kanal II/Kieler Förde/Trave umfaßt die Fahrt
strecken zwischen Nübbel und dem Leuchtturm Kiel, alle
übrigen Fahrtstrecken auf der Kieler Förde sowie alle
Fahrtstrecken zwischen Lübeck und der Leuchttonne A vor
Travemünde.

(5) Das Seelotsrevier Flensburger Förde umfaßt alle
Fahrtstrecken auf der Flensburger Förde zwischen Flens
burg und der Tonne 7 des minenfreien (abgesuchten)
Weges 8.

§ 3

Aufsichtsbehörden

(1) Aufsichtsbehörden für das Seelotswesen sind
1. die Wasser- und Schiffahrtsdirektion Aurich

für das Seelotsrevier Ems,
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2. die Wasser- und Sdiiffahrtsdirektion Bremen
für die Seelotsreviere Weser I und Weser Il/Jade,

3. die Wasser-und Schiffahrtsdirektion Hamburg
für das Seelotsrevier Elbe,

4. die Wasser- und Sdiiffahrtsdirektion Kiel
für die Seelotsreviere Nord-Ostsee-Kanal I,
Nord-Ostsee-Kanal II/Kieler Förde/Trave und Flens
burger Förde.

(2) Für die Lotsen, die außerhalb der Reviere über See
lotsen (überseelotsen), sind Aufsichtsbehörden für das
Gebiet der Nordsee die Wasser- und Sdiiffahrtsdirektion
Hamburg, für das Gebiet der Ostsee die Wasser- und
Sdiiffahrtsdirektion Kiel.

(3) Für das übrige Seelotswesen außerhalb der Reviere
ist Aufsichtsbehörde die jeweils örtlich zuständige Was
ser- und Schiffahrtsdirektion.

§ 4
Ermächtigung der Mittelbehörden
zum Erlaß von Lotsordnungen

Die Ermächtigungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchstaben
b und c des Gesetzes über das Seelotswesen werden auf
die Aufsichtsbehörden übertragen, soweit die folgenden
Vorschriften nicht bereits Regelungen treffen.

§ 5
Führung der Börtliste

(1) Die Lotsenbrüderschaften haben nach näherer Be
stimmung der Börtordnung Bört- und Schiffslisten zu
führen. In diese sind einzutragen

1. der Beginn der Lotsung,
2. das Ziel der Lotsung,

3. das Ende der Lotsung,

4. der Antritt und die Beendigung der zur Lotsung er
forderlichen An- und Abmarschwege des Lotsen,

5. die Dauer erforderlicher Wartezeiten.

(2) Die Bört- und Schiffslisten sind der Aufsichtsbehörde
auf Anforderung vorzulegen.

§ 6

Durchführung der Lotstätigkeit

Der Seelotse hat jede Lotsung durchzuführen, für die
er nach^der Börtordnung bestimmt ist; § 28 des Gesetzes
über das Seelotswesen bleibt unberührt.

§ 7

. Beendigung der Lotstätigkeit

Wird der Seelotse, bevor er abgelöst wird oder das
Schiff den Bestimmungsort oder die Grenze des Reviers
erreicht hat, vom Kapitän entlassen (§ 28 Abs. 1 des Ge
setzes über das Seelotswesen), so hat er sich die Entlas
sung schriftlich vom Kapitän oder dessen Vertreter be
stätigen zu lassen.

§8

Seelotsenpapiere

Im Dienst haben die Seelotsen den Lotsenausweis, eine
Ausfertigung der Allgemeinen Lotsordnung, der Lotsord
nung sowie des Seelotstarifs ihres Reviers bei sich zu
führen. Der Schiffsführung ist auf Verlangen Einsicht zu
gewähren.

§ 9

Unterrichtung der Schiffsführung
Der Seelotse soll, soweit erforderlich, die Schiffsführung

über alle die Schiffahrt auf dem Seelotsrevier und in den
Häfen betreffenden Anordnungen und Vorschriften sowie
die zoll-, gestmdheits- und sicherheitspolizeilichen Vor
schriften unterrichten.

§ 10

Unterrichtung des Seelotsen; Lotsbescheinigung
(1) Sobald der Seelotse an Bord gekommen ist, hat ihn

die Schiffsführung unverzüglich über alle Mängel und
besondere Eigenschaften des Fahrzeugs, die für die
Lotsberatung von Bedeutimg sind, umfassend zu unter
richten. Der Seelotse hat die Schiffsführung hierauf hin
zuweisen.

(2) Bevor der Seelotse von Bord geht, hat er die von
der Aufsichtsbehörde für das Seelotsrevier zugelassene

Lotsbescheinigung mit den erforderlichen Eintragungen zu
versehen. Der Sdiiffsführer und der Seelotse haben die
Richtigkeit der Eintragungen durch ihre Unterschriften zu
bestätigen. Ist die Unterschrift des Schiffsführers nicht zu
erhalten, so genügt die Unterschrift des Seelotsen. Der
Seelotse hat in diesem Fall in die Lotsenbescheinigung
einen entsprechenden Vermerk aufzunehmen.

(3) Die Lotsbescheinigung ist unverzüglich bei der
Lotsenstation oder einer von der Aufsichtsbehörde be

stimmten Dienststelle abzuliefern. Die Lotsenbrüderschaft

hat die Anforderungszeit und bei Fahrzeugen, die von
See einlaufen, auch die Ankunftszeit einzutragen und die
Lotsbescheinigung unverzüglich an die Außenstelle
weiterzuleiten.

§ 11

Meldungen der Seelotsen

(1) Der Seelotse hat der zuständigen Aufsichtsbehörde
jede Beobachtung, welche die Sicherheit der Schiffahrt
betrifft, und jeden folgenschweren Unfall unverzüglich
von Bord des gelotsten Schiffes zu melden.

(2) Uber alle Unfälle hat der Seelotse unverzüglich nach
Rückkehr zu seiner Ausgangsposition einen Schiffsun
fallbericht anzufertigen und der Aufsichtsbehörde zuzu
leiten.

(3) Auf dem Seelotsrevier Nord-Ostsee-Kanal I und
dem Lotsbezirk 2 des Seelotsreviers Nord-Ostsee-Ka-

nal II/Kieler Förde/Trave sind die Meldungen dem Ka
nalamt, die Unfallberichte zu Protokoll des Kanalamtes
zur Weiterleitung an die Aufsichtsbehörde zu geben.

§ 12

Beförderung des Seelotsen

Im Bedarfsfall sollen die auf dem Seelotsrevier ver

kehrenden Fahrzeuge Seelotsen zur Auffüllung der Lot
senstation auf deren eigene Gefahr unentgeltlich beför
dern und im Rahmen der auf den Schiffen vorhandenen
Möglicidceiten für ihre angemessene Unterbringung an
Bord Sorge tragen.

§ 13

Unterbringung des Seelotsen
Geht der Seelotse, wenn ein Schiff die Fahrt unterbricht,

nicht von Bord, oder kann er bei der Außenstation des
Lotsenschiffes nicht ausgeholt werden, so soll die
Schiffsführung dem Seelotsen für die Dauer seines Auf
enthaltes eine angemessene Unterkunft zur Verfügung
stellen und ihn verpflegen.

§ 14

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des §56 Abs. 1 Nr. 5 des
Gesetzes über das Seelotswesen handelt, wer vorsätzlich
oder fahrlässig

1. als Seelotse der Vorschrift des §6 über die Durch
führung der Lotsung zuwiderhandelt,

2. als Seelotse entgegen § 8 ein dort bezeichnetes Papier
nicht bei sich führt oder auf Verlangen keine Einsicht
gewährt,

3. als Führer eines Wasserfahrzeugs entgegen § 10
Abs. 1 Satz 1 den Seelotsen nicht unverzüglich oder
nicht umfassend unterrichtet,

4. als Seelotse einer Vorschrift des §10 Abs. 2 Satzl, 2
oder 4 oder des §10 Abs. 3 Satzl über die Lotsbe
scheinigung zuwiderhandelt,

5. als Seelotse entgegen § 11 Abs. 1 eine Beobachtung
oder einen folgenschweren Unfall nicht unverzüglich
von Bord meldet oder entgegen §11 Abs. 2 einen
Schiffsunfallbericht nicht unverzüglich nach Rückkehr
anfertigt oder ihn der Aufsichtsbehörde nicht zuleitet.

§ 15

Berlin-Klausel

Diese Verordnung gilt gemäß § 14 des Dritten Uber-
. leitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl.
I S. 1) in Verbindung mit § 61 des Gesetzes über das
Seelotswesen auch im Land Berlin.
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§ 16

Inkrafttreten —Aufhebung von Vorschriften
(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkün

dung in Kraft.

(2) Mit dem gleichen Tage tritt die Verordnung über
die Seelotsreviere, ihre Grenzen und die Lotsensignale
(Allgemeine Lotsordnung) in der Fassung der Anlage zu
der Verordnung von 24. August 1960 (Bundesgesetzbl.
II S. 2198), zuletzt geändert durch § 67 Abs. 1 Nr. 4 der
Seeschiffahrtstraßen-Ordnung vom 3. Mai 1971 (Bundesge
setzbl. I S. 641) außer Kraft.

(3) Bis zum Erlaß der Lotsordnungen nach § 4 bleiben
die auf Grund der § § 4 und 7 Abs. 2 Satz 2 der in
Absatz 2 genannten Verordnung erlassenen Lotsordnun
gen der einzelnen Reviere in Kraft, soweit sie nicht dieser
Verordnung widersprechen.

Bonn, cien 11. August 1972

Der Bundesminister für Verkehr

In Vertretung
Wittrock

(VkBl 1972 S. 691)

Luftfahrt

Nr. 359 Gebührenordnungen der Verkehrsflug
häfen in der Bundesrepublik Deutschland
(ohne Berlin)

Bonn, den 6. September 1972
L 4/28.35.51

In der Bekanntmachung über die Änderung der Ge
bührenordnungen zum 1. 11. 1972 (VkBl 1972 S. 21) ist in
Berichtigung eines Schreibfehlers der für Hubischrauber-
flüge angegebene Satz von DM 4,80 zu ändern in DM 4,60.

Die ab 1. 11. 1972 anzuwendende Fassung der Gebüh
renordnungen — soweit es sich um genehmigungspflich
tige Entgelte gemäß § 43 LuftVZO handelt — wird nach
folgend bekanntgemacht.

Der Bundesminister für Verkehr

Im Auftrag
Dr. R e h m

Gebührenordnungen
der Verkehrsflughäfen Bremen, Düsseldorf, Frankfurt/
Main, Hamburg, Hannover, Köln-Bonn, München, Nürn
berg, Saarbrücken und Stuttgart

(In der ab 1. November 1972 gültigen Fassung)

Teil I

Landegebühren
1. Die Luftfahrzeughalter haben für jede Landung ihrer

Luftfahrzeuge auf dem Flughafen ein Entgelt (Lande
gebühr) an den Flughafenunternehmer zu entrichten.

2. Die Landegebühr bemißt sich

nach dem in der Zulassungsurkunde eingetragenen
Höchstabfluggewicht des Luftfahrzeuges

und im gewerblichen Luftverkehr zusätzlich

nach der Zahl der bei der Landung an Bord des Luft
fahrzeuges befindlichen Fluggäste, es sei denn, der
vorausgegangene Start des Luftfahrzeuges erfolgte auf
einem Flugplatz in Berlin (West).

3. a) Der nach dem Höchstabfluggewicht des Luftfahr
zeuges bemessene Teil der Landegebühr beträgt bei
Motprluftfahrzeugen mit einem Höchstabflugge
wicht

bis 1000 kg DM 5,—
über 1000 bis 1200 kg DM 6,—
über 1200 bis 1400 kg DM 9,—
über 1400 bis 1600 kg DM 12,—
über 1600 bis 1800 kg DM 15,—
über 1800 bis 2000 kg DM 18,—
über 2000 bis 3000 kg DM 21,—

b) Bei Flügen mit Hubschraubern und bei Einwei
sungsflügen ermäßigen sich die in Absatz a) ge
nannten Gebühren um 50 ®/o. Bei Schulflügen er
mäßigen sich die in Absatz a) genannten Gebühren
um 50 Vo, Sofern Start und Landung innerhalb der
im Luftfahrthandbuch Deutschland veröffentlichten
Betriebszeiten des Flughafens erfolgen.
Die ermäßigte Gebühr beträgt mindestens DM 3,—

c) Der nach dem Höchstabfluggewicht des Luftfahr
zeuges bemessene Teil der Landegebühr beträgt bei
Luftfahrzeugen mit einem Höchstabflugsgewicht
über 3000 kg für jede angefangenen 1000 kg des
Höchstabfluggewichtes bei
Flügen im innerdeutschen Verkehr DM 8,50
Flügen im grenzüberschreitenden
Verkehr DM 11,—
allen Hubschrauberflügen DM 4,60
allen Schulflügen und
Einweisungsflügen DM 2,40

d) Flüge im innerdeutschen Verkehr im Sinne von
Absatz c) Sind Flüge, bei denen der vorausgegan
gene Start auf einem Flugplatz in der Bundesre
publik Deutschland einschließlich Berlin (West) er
folgt ist. Flüge im grenzüberschreitenden Verkehr
im Sinne von Absatz c) sind Flüge, bei denen der
vorausgegangene Start auf einem Flugplatz
außerhalb der Bundesrepublik Deutschlandeinschi.
Berlin (West) erfolgt ist.

e) Schulflüge im Sinne von Absatz b) und c) sind
Flüge, bei denen ein ziviler Flugschüler im Rahmen
seiner Ausbildung bei einem genehmigten Ausbil
dungsbetrieb (Luftfahrerschule) Bedingungen er
fliegt, die zur Erlangung eines zivilen Luftfahrer
scheins oder einer Berechtigung im Sinne der Prüf
ordnung für Luftfahrtpersonal notwendig sind.

f) Einweisungsflüge im Sinne von Absatz b) und c)
sind Flüge, die zur fliegerischen und technischen
Einweisung von zivilen Luftfahrern dienen,* die
einzuweisenden Luftfahrer müssen im Besitz des
für das benutzte Luftfahrzeugmuster vorgeschrie
benen Luftfahrerscheines sein; der Einweisende
muß sich an Bord des benutzten Luftfahrzeuges
befinden.

4. Der Teil der Landegebühr, der sich nach der Zahl der
bei der Landung des Luftfahrzeuges an Bord befindli
chen Fluggäste bemißt, beträgt
— sofern der vorausgegangene Start des Luftfahr

zeuges auf einetn Flugplatz in der Bundesrepublik
Deutschland ohne Berlin (West) erfolgt ist

DM 1,50
— sofern der vorausgegangene Start des Luft

fahrzeuges auf einem außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland einschl. Berlin (West) gelegenen
Flugplatz erfolgt ist

DM 5,—
je Fluggast.

5. Der nach dem Höchstabfluggewicht des Luftfahrzeuges
bemessene Teil der Landegebühr ist auch bei einer
Bodenberührung mit unmittelbar anschließendem Be
schleunigen und Starten des Luftfahrzeuges zu ent
richten.

6. Bei Notlandungen wegen technischer Störungen am
Luftfahrzeug ist keine Landegebühr zu entrichten.
Ausweichlandungen sind keine Notlandungen.

7. Für zivile Regierungsluftfahrzeuge ist keine Lande
gebühr zu entrichten, sofern es sich um einen Flug im
Regierungsauftrag handelt. Als zivile Regierungsluft
fahrzeuge gelten alle Luftfahrzeuge, deren Halter die
Bundesrepublik Deutschland oder ein Land der Bun
desrepublik Deutschland ist und die ein ziviles
Staatszugehörigkeits- und Eintragungszeichen führen.

8. Die Landegebühr ist vor deni Start in Deutscher Mark
zu bezahlen; in besonderen Fällen kann sie nach
vorheriger Vereinbarung mit dem Flughafenunter
nehmer nachträglich entrichtet werden.

9. Die Landegebühr ist Entgelt im Sinne des § 10, Abs.l
des Umsatzsteuergesetzes (Mehrwertsteuer). Der
Gebührenschuldner hat daher die Umsatzsteuer ge-

. sondert zu entrichten.
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Teil II

Abstellgebühren

1. Die Luftfahrzeughalter haben für die Abstellung ihrer
Luftfahrzeuge auf dem Flughafen einen Mietzins
(Abstellgebühr) an den Flughafenunternehmer zu
entrichten.

2. Die Höhe der Abstellgebühr wird nach dem zugelas
senen Hödistabfluggewidit des Luftfahrzeuges be
messen.

3. Die Abstellgebühr beträgt für jede angefangenen 24
Stunden DM 1,40 je angefangene 1000 kg des Hödist-
abfluggewidits; sie beträgt mindestens DM 3,— je
angefangene 24 Stunden.

4. Der Zeitraum, der für die Berechnung der Abstellge
bühr maßgebend ist, beginnt 6 Stunden nach der
Landung des Luftfahrzeuges bzw. 6 Stunden nach der
Beendigung seiner Unterstellung.

5. Die Abstellgebühren sind vor dem Start zu bezahlen;
sie können nach vorheriger Vereinbarung mit dem
Flughafenunternehmer nachträglich erhoben werden,
und zwar von

a) Luftfahrzeughaltern, die den Flughafen regelmäßig
anfliegen,

b) Luftfahrzeughaltern, deren Luftfahrzeuge auf dem
Flughafen stationiert sind,

c) Haltern von Schulflugzeugen,
d) Haltern von Militär- und sonstigen Staats-Luft-

fahrzeugen.

6. Für die Abstellung von Luftfahrzeugen, die voraus
sichtlich eine Dauer von mehr als 30 aufeinanderfol

genden Tagen umfaßt, kann zwischen den Luftfahr
zeughaltern und dem Flughafenunternehmer vor Be
ginn der Abstellung ein Mietvertrag geschlossen
werden.

7. Die Abstellgebühr ist Entgelt im Sinne des § 10 Abs. 1
des Umsatzsteuergesetzes (Mehrwertsteuer). Der Ge
bührenschuldner hat daher die Umsatzsteuer gesondert
zu entrichten.

(VkBl 1972 S. 693)

Straßenbau

Nr. 360 Allgemeines Rundschreiben Straßenbau
Nr. 15/1972

Sachgebiet: Tragschichten und Fahrbahn
decken

Bonn, den 28. August 1972
StB 9/38.56.05-05

An die

obersten Straßenbaubehörden der Länder

mit Nebenabdrucken

für die Regierungen oder Mittelbehörden,
Straßenbauämter und Autobahnämter

nachrichtlich :

An die

Bundesanstalt für Straßenwesen

An den

Herrn Präsidenten des Bundesrechnungshofes

Betr.: Technische Vorschriften und Richtlinien für die

Ausführung von Tragschichten im Straßenbau, Aus
gabe 1972 — TVT 72 —

Bezug: Mein Allgemeiner Runderlaß Straßenbau
Nr. 5/1960 vom 28. 7.1960 —StB 7 —Idvu —3115
Vms 60 —

Die Technischen Vorschriften und Richtlinien für die
Ausführung von Tragschichten im Straßenbau, Ausgabe
1972 — TVT 72 — sind von der Forschungsgesellschaft für
das Straßenwesen e. V. im Benehmen mit mir und dem
Ausschuß für Fahrbahnbefestigungen des Bundesministers
für Verkehr und den obersten Straßenbaübehörden der
Länder — Deckenausschuß — bearbeitet worden.

Ich führe hiermit die TVT 72 für die Baumaßnahmen

an den Bundesfernstraßen ein. Die als Technische Vor

schriften gekennzeichneten Teile der TVT 72 sind den
Bauverträgen zugrunde zu legen und die Richtlinien bei

der Aufstellung der Leistungsbeschreibung sowie bei der
Überwachung und Abnahme der Bauarbeiten zu beachten.

Die Ihnen mit meinem Rundschreiben vom 5. Mai 1966
— StB 7 — Id — 3066 Vms 66 — übersandten Empfeh
lungen Nr. 3 zur Ausführung von Fahrbahnbefestigungen
— Standardisierung der bituminösen Fahrbahnbefesti
gungen (Heißeinbau) — des Ausschusses für Fahrbahn
befestigungen — Deckenausschuß — werden durch die
Einführung der TVT 72 nicht berührt.

Mit meinem Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau
Nr. 13/72 vom 10. Juli 1972 — StB 9/12/38.56.05-20/9061
Vms 72 habe ich die „Technischen Lieferbedingungen für
Mineralstoffe im Straßenoberbau, Abschnitt: Körnungen",
Ausgabe 1972 — TL Körnungen — für Baumaßnahmen an
den Bundesfernstraßen eingeführt unter gleichzeitiger
Festlegung von Übergangsfristen für ihr Inkrafttreten.
Mit der Einführung der TL Körnungen kommen auch neue
Prüfkorngrößen zur Anwendung, die den TVT 72 bereits
zugrunde liegen. Sofern die TVT 72 bereits vor Ablauf der
vorgenannten Übergangsfristen Bestandteil von Baulei-
stungs- und Lieferungsverträgen sind, bitte ich, hinsicht
lich der für die Kornzusammensetzung der Mineralstoff
gemische maßgebenden Prüfkorngrößen und Grenzwerte
nach der im Anhang II zu den TVT 72 enthaltenden
Übergangsregelung zu verfahren.

Meinen Allgemeinen Runderlaß Straßenbau Nr. 5/1960
einschließlich der „Richtlinien für die Ausführung des
Unterbaues bituminöser Fahrbahndecken" — Rü bit 60 —
setze ich hiermit außer Kraft. Ferner bitte ich nicht mehr
anzuwenden:

Technische Vorschriften für die Ausführung des
Deckenunterbaues auf Landstraßen (TVÜ), Ausgabe
1939, Neudruck 1949.

Im Interesse einer einheitlichen Handhabung würde ich
es begrüßen, wenn Sie die TVT 72 auch für die Baumaß
nahmen an den in Ihrem Zuständigkeitsbereich liegenden
Landes- und Kreisstraßen für verbindlich erklären.

Ich bitte, die Erfahrungen bei der Anwendung der
TVT 72 sorgfältig für eine spätere Auswertung zu erfassen
und mir hierüber bis 1. März 1974 zu berichten.

Die TVT 72 sind bei der Geschäftsstelle der For
schungsgesellschaft für das Straßenwesen e. V., 5 Köln,
Maastrichter Straße 45, zu beziehen.

Der Bundesminister für Verkehr

Im Auftrag
Dr.-Ing. H e u b 1 i n g

(VkBl 1972 S. 694)

Wasserstraßen

Nr. 361 Bekanntmadiung über die Ubertragimg
der Ausführung des Ausbaus des Main-
Donau-Kanals

Bonn, den 8. September 1972
W 10/52.01.11

Die Bundesrepublik Deutschland (Wasser- und Schiff
fahrtsverwaltung des Bundes), vertreten durch die Was
ser- und Schiffahrtsdirektion Würzburg, hat der Stadt
Nürnberg die Aüsführung des Ausbaus der Bundeswas
serstraße Main-Donau-Kanal für die Zurückverlegung des
linken Ufers und der Errichtung einer Anlegestelle zwi
schen km 65,764 und km 65,927 übertragen. Die Übertra
gung wurde mit Vereinbarung vom 17. Februar/4. April
1972 nach § 12 Abs. 5 des Bundeswasserstraßengesetzes
vom 2. April 1968 (Bundesgesetzbl.il S. 173), geändert
durch Artikel 142 des Einführungsgesetzes zum Gesetz
über Ordnungswidrigkeiten vom 24. Mai 1968 (Bundes-
gesetzbl. I S. 503), vorgenommen.

Der Bundesminister für Verkehr

Im Auftrag
Dr. P r i e t z e

(VkBl 1972 S. 694)
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P e r s o n a 1 n a c h r i c h t e n

Nr. 362 Personalnadirichten

Bonn, den 1. September 1972
Z l/04.03.01-10a

a) Bundesverkehrsministerium

Ernannt:

zum Ministerialdirektor:

der Ministerialdirigent

Dr. jur. Helmut Reemt'Sf

der Ministerialrat

Dr. jur. Georg-Wilhelm Rehmj

zum Ministerialdirigent:

die Ministerialräte

Dr. oec. Horst Heldmann,

Heribert T h u 1,

Helmut W u 1 f ;

zum Ministerialrat:

die Regierungsdirektoren

Joseph A u f f e n b e r g ,
Dr. jur. Waldemar Hoff mann,

Dr. jur. Wilhelm Heinrich Lampe,

Hermann Nie h ü s e n e r ,

Dr. jur. Hermann S t i e p e r ,

die Regierungsbaudirektoren

Rudolf Baumgarten,

Werner B e r g e r ,

Dr.-Ing. Rudolf Lapierre;

Eintritt in den Ruhestand:

Ministerialdirektor

Dr. jur. Ulrich Schmidt-Ott,
— auf eigenen Antrag —

Ministerialdirigent
Karl E g 1 a u ,

Ministerialräte

Dr. jur. Karl A1 b e r t s ,

Ewald Hüttebräucker,

Bruno N a e f e ,

Wilhelm Weiland;

b) Nachgeordneter Bereich

Ernannt

zum Leitenden Regierungsdirektor:

der Regierungsdirektor Deutscher Wetterdienst
Dr. phil. Joachim Bartsch, Wetteramt Stuttgart

zum Leitenden Regierungsbaudirektor:

der Regierungsbaudirektor Bundesanstalt für
Hans-Dieter P f o h 1 ; Straßenwesen, Köln

Eintritt in den Ruhestand:

Leitender Regierungsdirektor
Prof. Dr. rer. nat. hab.

Siegfried Baumbach,

Versetzung:

Ministerialrat

Helmut Wulf;
vom Bundesminister der Justiz

zum Bundesverkehrsministerium

Leitender Direktor u. Professor

Dr. Joachim Joseph,
— auf eigenen Antrag —

Leitender Regierungsdirektor
Dr. Hermann Sebastian,

(VkBl 1972 S. 695)

Deutscher Wetterdienst
Instrumentenamt

Hamburg

Deutsches Hydrographi
sches Institut, Hamburg

Deutscher Wetterdienst

World Meteorological
Organisation, Genf.

Der Bundesminister für Verkehr

Im Auftrag

Dr. Beck


